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1. Anlass und Zielsetzung der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 56 ,Westlich der Altentridinger Stral3e* wurde 2022 als Satzung
beschlossen um den Bedarf an Garagen kurz- bis mittelfristig zu decken.

Inzwischen wurden die Garagen weitestgehend errichtet.

Im Zuge der Umsetzung konnten die damals festgesetzten Pflanzgebote nicht in vollem Umfang
umgesetzt werden. Die Festsetzungen zu den Pflanzgeboten werden daher neu geordnet.

Weiterhin besteht Anpassungsbedarf bei der festgesetzten Ausgleichsmalinahme.

Da die bestehende Freileitung verkabelt wird, ist es moglich die als Streuobstwiese festgesetzte
Ausgleichsmalinahme, als Teil der im Flachennutzungsplan dargestellten Ortsrandeingriinung
anzulegen und nicht wie bisher festgesetzt, nérdlich an das Vorhaben angrenzend.

Um dennoch eine angemessene Eingriinung Richtung Norden zu erreichen, wird hier ein
Heckensaum als Pflanzgebot festgesetzt.

Durch die vorliegende Bebauungsplandnderung sind die Grundzige des urspringlichen
Bebauungsplanes nicht beriihrt. Die Anderung kann daher im vereinfachten Verfahren gem. § 13
BauGB durchgefiihrt werden.

Die textlichen Festsetzungen der Ursprungsfassung gelten unverandert. Die Pflanzgebote und die
Lage der AusgleichsmalRnahme werden angepasst.

Die folgende Begrindung bezieht sich ausschlielich auf den geanderten Planinhalt. Die
Begriindung der urspriinglichen Fassung mit allen Anlagen behalt weiterhin ihre Giiltigkeit.

Im Umweltbericht werden die Anderungen ebenfalls mit eingearbeitet. Die Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung, sowie die Pflanzgebote und die Lage der Ausgleichsflache werden
angepasst.

2. Abgrenzung und Beschreibung des Gebietes

Der Geltungsbereich des Bebauungsliegt im Nordosten von Wassertriidingen, ostlich der ,Lehenfeld
— Siedlung“, westlich der ,Nordosttangente” und ndérdlich des Umspannwerkes der Main-Donau
Netzgesellschaft. Im Norden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flachen an.

Die Garagenanlagen sind bereits errichtet, der Bereich fir das Einzelbauvorhaben und die Flache fur
die bisher festgesetzte Ausgleichsflache wird derzeit noch landwirtschaftlich genutzt.

Der Geltungsbereich der Ursprungsfassung hat eine Gesamtgréf3e von ca. 0,94 ha und umfasst die
Flurstiicke mit den FL-Nrn. 2531 (teilw.), 2530/2 (teilw.), 2578/4 und 2630/6 der Gemarkung
Wassertruidingen.

Die Anderung betrifft die Lage der AusgleichsmaRnahme. Diese wird aus dem Geltungsbereich
herausgenommen und auf einer externen Flache, norddstlich des baulichen Eingriffs festgesetzt,
ebenfalls auf einer Teilflache der Flurnummer 2531 Gemarkung Wassertriidingen. Die Eingriffsflache
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bleibt unveréandert bestehen, der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat nunmehr eine Grol3e
von 0,78 ha.

3. Ubergeordnete Planungen
3.1. Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan wurde im Zuge der Aufstellung des Ursprungs-Bebauungsplanes bereits
im Parallelverfahren punktuell geandert. Die geplante Anderung des Bebauungsplanes entspricht im
Wesentlichen der Darstellung des Flachennutzungsplanes, die Anderung des Bebauungsplanes
erfordert daher keine Anderung.

Auszug aus dem derzeit giiltigen Flachennutzungsplan der Stadt Wassertriidingen (Stand 8. Anderung) mit
Umgriff der Bebauungsplananderung und externen Ausgleichsflache (in Rot)
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3.2. Landes- und Regionalplanung

Die Stadt Wassertrudingen ist im Regionalplan als Unterzentrum eingestuft.

Auszug Regionalplan Region Westmittelfranken Raumstruktur (Stand Marz 2000)

Folgende Ziele und Grundsatze Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und des
Regionalplans der Region Westmittelfranken (RP) sind fir die vorliegende Planung relevant:

3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot

(G) Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten
Siedlungsentwicklung unter besonderer Bertcksichtigung des demographischen Wandels und seiner
Folgen, den Mobilitdtsanforderungen, der Schonung der natirlichen Ressourcen und der Stérkung
der zusammenhangenden Landschaftsrdume ausgerichtet werden.

(G) Flachen- und energiesparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter
Berticksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

(G) Die Entwicklung von Flachen fur Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke sowie fiir Versorgungs- und
Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfolgen. Ergéanzend kann auf der Grundlage interkommunaler
Entwicklungskonzepte ein Ausgleich zwischen Gemeinden stattfinden.

(G) Die Ausweisung groRerer Siedlungsflachen soll Gberwiegend an Standorten erfolgen, an denen
ein raumlich gebiindeltes Angebot an 6ffentlichen und privaten Dienstleistungs-, Versorgungs- und
Infrastruktureinrichtungen in fu3laufiger Erreichbarkeit vorhanden ist oder geschaffen wird.

Seite 5|8



Begrindung zur Stand 30.10.2025
1. Anderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 56
fur das Mischgebiet ,Westlich der Altentridinger Stral3e*, Stadt Wassertriidingen

3.2 Innenentwicklung vor AulRenentwicklung

(2) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu
nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begriindet nicht zur
Verfligung stehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung — Anbindegebot

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflachen sind moglichst in  Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen.

LEP 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des landlichen Raums

(G) Der landliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass

- er seine Funktion als eigenstandiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter
entwickeln kann,

- seine Bewohner mit allen zentral6rtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind,

- er seine eigenstandige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.

RP 8 3.1 Siedlungswesen
3.1.1 In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstatigkeit in der Regel im Rahmen
einer organischen Entwicklung vollziehen.

3.1.4 Bei der Siedlungstatigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und in
den geplanten Naturparken auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des Naturhaushalts
Rucksicht genommen werden. Vor allem sollen ein hoher Flachenverbrauch und eine Zersiedelung
der Landschaft vermieden werden.

RP 8 Gestaltungs-, Pflege- und Sanierungsmalinahmen im Siedlungsgebereich

7. 1. 4. 1 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, in innerértlichen und ortsnahen Bereichen der
Erhaltung oder Erweiterung vorhandener Griin- und sonstiger Freiflachen einschlief3lich wertvoller
Baumbestdnde sowie der Entwicklung neuer Grinflichen unter Beachtung natdrlicher
Landschaftsstrukturen verstarkt Rechnung zu tragen. Dabei sind die Belange der Landwirtschaft zu
berticksichtigen.

(G) Vor allem in den Siedlungsbereichen, insbesondere der zentralen Orte, ist es bedeutsam, in den
vorhandenen Gewassern und deren Uferbereichen naturnahe Okosysteme anzustreben. Auf die
Erhaltung oder Verbesserung der Artenvielfalt, der Ortsbilder und des Erholungswertes ist mdglichst
hinzuwirken.

(..)

(G) Einer nachteiligen Veranderung des Landschafts- und Siedlungsbildes in Form von aufgeldsten
Ortsrandern ist moglichst entgegenzuwirken.
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Die vorliegende Planung ist mit den wesentlichen Zielen der Landesentwicklung (LEP) und dem
Regionalplan (RP) vereinbar.

4. Alternativenprifung

Die vorliegende Anderung betrifft die Anpassung der Pflanzgebote sowie die Lage der
Ausgleichsmallnahme. Die geanderte Lage der AusgleichsmalBhahme stellt eine sinnvolle
Ortsrandeingrinung zur angrenzenden Wohnbebauung dar. Diese ist bereits als Planungsabsicht im
Flachennutzungsplan enthalten. Da die Randeingriinung des Plangebiets aufgrund der festgesetzten
Heckenpflanzung dennoch gewabhrleitstet ist, kann von weiteren Alternativenprifungen abgesehen
werden.

5. Inhalt der Bebauungsplananderung

Im Rahmen der 1. Anderung ist die Neuordnung der Pflanzgebote und die Verlegung der
Ausgleichsmalinahme geplant. Es werden die privaten Grunflachen geringfiigig in eine gemischte
Bauflache umgewandelt. Die Anderung entspricht der tatsachlichen Nutzung und wird bei der
Bilanzierung zur Bebauungsplandnderung entsprechend beriicksichtigt.

Die Festsetzungen zur Eingriffsflache bleiben von der Anderung unberiihrt und behalten weiterhin
Ihre Gltigkeit.

6. ErschlieRBung

Die Zufahrt zu den Garagen erfolgt wie bisher von Siden (Minchner StralRe) Uber bestehende
Verkehrswege. Die innere ErschlieRung des Mischgebietes erfolgt wie bisher (ber interne
ErschlieBungswege.

Die ErschlieBung, sowie die Ver- und Entsorgung des Gebietes sind von der Anderung des
Bebauungsplanes nicht betroffen.

7. Emissionen, Immissionen

Im Plangebiet auftretende Immissionen (Geriiche, Staub und Larm) resultieren aus der
ordnungsgeméafRen Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen und des
angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebes. Diese sind mit der Planung als vereinbar anzusehen.

Der 6stlich gelegene landwirtschaftliche Betrieb ist im Eigentum des Vorhabentragers.

Der Vorhabentrager hat keine Tierbestand mehr. Derzeit ist keine Tierhaltung Eine lufthygienische
Untersuchung Der Landwirt erklart, dass er auf eine immissionstrachtige Nutzung (Tierhaltung)
verzichtet. Falls in spaterer Zeit die Tierhaltung wieder aufgenommen werden sollte, so ist diese neu
genehmigen zu lassen.

Die Garagenzeilen bestehen aus Fertiggaragen bzw. aus Garagen in Massivbauweise und dienen
grofldtenteils zum Unterstellen von Fahrzeugen fir die gegenuberliegende- und derzeit im Bau
befindlichen Mehrfamilienhduser. Die ErschlieBung erfolgt Gber Fahrwege innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Nur 8 Garagen werden UUber die 6ffentliche
ErschlielBungsstralRe angefahren. Bedingt durch die Lage zu den Mehrfamilienhdusern wirken durch
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diese 8 Garagen Spitzenpegel auf die Wohngebaude ein, die die geltenden Immissionsrichtwerte
Uberschreiten. Als Abhilfemalinahme bleibt als einzige Mdglichkeit, die Garagen nur mit der
Maf3gabe zu vermieten, dass zur Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) keine Nutzung stattfindet. Dies
ist nicht ungewdhnlich. Man findet haufig Stellplatze, die mit einer Nutzungsbeschrankung behaftet
sind.

Die oben genannten Ausfiihrungen bleiben von der geplanten Anderung unberiihrt.

8. Anschluss an landwirtschaftliche Flachen

An den Grenzen des Bebauungsplans ist hinsichtlich der Pflanzordnung der gesetzlich
vorgeschriebene Grenzabstand gegeniber landwirtschaftlichen Nutzungsflachen zu beachten.

Die ordnungsgemafe Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Flachen ist zu dulden.
Von landwirtschaftlichen Flachen ausgehende Staub- und Geruchsimmissionen mussen geduldet
werden. Die Bewirtschaftung auch in spateren Abendstunden und zu Erntezeiten muss
uneingeschrankt maoglich sein.

9. Leitungszonen von Versorgungstragern

Zwischen eventuell geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem DVGW
Regelwerk; Arbeitsblatt GW 125 ,Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen®
ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Sollte dieser Abstand unterschritten werden, so sind
Schutzmal3nahmen notwendig.

Der ungehinderte Zugang zu den Leitungen muss jederzeit mdglich sein. Bauausfiihrende sollen
sich Uber die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen Leitungstrassen informieren.

Der Bereich der geplanten Garagen und im Bereich der Ausgleichsflache wird teilweise von einer 20
kV-Freileitung Uberquert.

Diese soll in Abstimmung mit der N-Ergie und der Stadt Wassertriidingen als Erdkabel verlegt
werden, da aktuell ein Leitungsdefekt in der Freileitung vorliegt.

Die einzuhaltenden Schutzabsténde bzgl. der Bepflanzung sind in den Festsetzungen enthalten.

10. Umweltbericht

Der Umweltbericht wird von Baaderkonzept GmbH erstellt, bzw. angepasst. Dieser ist mit Stand vom

30.10.2025 als gesonderter Teil, Bestandteil der Bebauungsplananderung..

Aufgestellt:

Herrieden, 30.10.2025

INGENIEURBURO HELLER GMBH

Seite 8|8



	1. Anlass und Zielsetzung der Planung
	2. Abgrenzung und Beschreibung des Gebietes
	3. Übergeordnete Planungen
	4. Alternativenprüfung
	5. Inhalt der Bebauungsplanänderung
	6. Erschließung
	7. Emissionen, Immissionen
	8. Anschluss an landwirtschaftliche Flächen
	9. Leitungszonen von Versorgungsträgern
	10. Umweltbericht

